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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.07.1992

Index

82/05 Lebensmittelrecht

Norm

LMG 1975 §7 Abs1 litc;

LMG 1975 §74 Abs1;

LMG 1975 §8 litf;

LMG 1975 §9 Abs1 lita;

Rechtssatz

Es läßt sich nicht ausschließen, daß die Angabe "nur ca 105 kcal/100g - ich mache 9t und nicht dick" beim

angesprochenen Durchschnittskonsumenten den (beabsichtigten) Eindruck vermittelt, durch den Konsum der Ware

könne der Zustand guter körperlicher und geistiger Verfassung, somit eine besondere physiologische Wirkung, erzielt

werden.
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